
... 
11-1725 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XI. Gesetzgebunosperiode 

12.7.1968 

7~1 A.B. 
zu 742 J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun 0 

des Bundeskanzlers Dr. K 1 aus 

aufdie Anfrage der Abgeordneten Gabriele und Genossen, 

betreffend die vom Europarat angenommene Entschließung (67) 16. 

q-O-O-O-. 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Gabriele, Dr. Kranzlmayr und Genos­

sen haben am 15. Nai 1968 unter Nr. 742/J an die Bundesregierung eine An­

frage, betreffend die vom Europarat angenommene Entschließung (67) 16 ge­

richtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Unter Bezugnahme auf die vom Ministerkomitee des Europarates am 29. 
Juni 1967 angenommene EntSChließung (67) 16 betreffe~d die Aufgabe, Aus­
bildung und Stellung der Sozialhelfer richten daher die unterzeichneten Ab­
geordneten an die Bundesregierung folgende 

Aufrag e : 

l(elche Maßnahmen hat die Bundesregierung in die ifege geleitet, um der 
Durchführung dieser Entschließungl1ßchzukoomen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage namhns der Bundesregierung wie folgt. 

zu beant\'Torten: 

Die Entschließung (67) 16 venreist u. a. darauf, daß das Am .... achsen der 

sozialen Gesetzgebung und die Entwicklung auf dem Gebiete neuer Forschun­

gen im Bezug auf den l-lenschen und seine Umgebung neue Gebiete erschließen 

und neue Methoden im Sozialdienst erforderlich machen; sie unterstreicht 

den engen Zusammenhang m .... ischen Funktion, Ausbildung und Status der 

Soz~arbeiter und lädt die Regierungen der Nitgliedstaaten des Europarates 

ein, die in der gegenst~ndlichen Resolution angeführten Grundsätze und 

Anregungen beim Ausbau ihrer Sozialdienste zu berÜCksichtigen. 

Der Wortlaut der Entschließung des Europarates (67) 16 wolle aus zu­

liegender Beilage entnommen werden. 

Die österreichische Stellungnahme zu den ein;elnen Punlcten der Ent­

schließung (67) 16 des Ninisterlwmi tees des Europarates , .... urde bereits 

Ende Februar d. J. dem Generalsekretariat des Europarates z' .... ecks Ver' .... ertung 

im 19. Statutarischen Bericht des Ministerkomitees an die Beratende Ver-

sammlung des Europarates bekanntgegeben. 

Eine neuerliche Prüfung hat ergeben, daß dieser Stellungnahme seitens 

der Bundesregierung nichts hinzuzufügen isto Sie wird im folgenden wieder­

gegeben: 
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7!Z1 A.B. 
zu 742 J 
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Der von der aegenständlichen Entschließung behandel te Tätigkeftsl;e~" 

reich der Sozialarbeiter fällt in Österreich im.al1g~meinen in dieZu-:,. 

ständigkei t der Länder. Von diesen ,.,iederum hat das Land iVien .dieam 

,.,ei testen ausgebauten Einrichtungen im Sinne der Entschl ießung.e 

DIe modernen Hethoden der Sozialnrbei t, nämlich Case, ... ork, Group,.,ork 

und Communi ty Organisation, sind in Österreich beqauerlicherlfEdsenoch,' 

nich.t sehr verbrei tet 0 Eine über die in den Lehrplänen der Sozialarbei ter­

schulen Österreichs hinausgehende Ausbildung in den modernen Methoden der 

Sozialarbeit gibt es nicht, sondern nur vereinzelte ~ri~träge rind Seminare, 

die aber meistens bloß informativ sind und keine kontinuierliche Diskussion 

ermöglichen. 

~n Österreich fallen unter dem Begriff Sozinla~beit~r: 

Altersfürsorger 

Anstaltsfürsorger 

Armenfürsorger 

Bahnhofsmissionsschwester 

Beamter des Dienstes der 
Polizeifürsorgerinnen 

Beamter des sozialen Be­
treuungsdienstes 

Berufsvormund 

Betriebsfürsorger 

Betriebsrat 

BezirkSfürsorger 

Blindenfürsorger 

Cari~asschwester 

Case ,,,orker 

Fabriksfürsorger 

Familienfürsorger 

Familienhelferin 

Fürsorger 

Für,soro'csch,"ester 

Fürs,or.g.evorsc!lülerin 

Gefängnisfürsorger 

Gemeindc:::;ch''',ester (Fürsorgerin) 

Gesundheitsfürscargcr 

Heilsarmeeoffizier 

Heimfürsorger' 

IIerbergsleLter . 

Hebergsvnter 

Jugendfürsorger 

Jugendpfleger 

Kinderdorfmutter 

Kinderfürsorger' 

Körperbehindertcnfür~orger ' 

Krankenhausfü~sorger 

Nutterberatcrin 

PoJizeifürsrir;gef: . 

Säuglingsfürsorgefin 

Schulfürsoq;cr 

Sozialdirektor 

Sozialfürsorger : 

,' .. 

Strafentlass~rienfrtrsdrGe~ 

Tageshei6si~tt~~l~{t~r 
(wenn nicht~Erzi~h,r) 

Trinkerfürsorger "1' 

Tuberkulosenfürsrirger 

Volkspfleger 

~"'aisenfürsorger 

lierI\:sfürsorger! 

Wohlfahrtspfleoer 
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7flI AoEg 
zu 7l.j,2 J 

eu Abschnitt Ig 

Zu Punkt1 g 

- J -

In den Jahren 1961/1962 lfurde vom Berufsverband österreichischer Diplol:t­

fUrsorger eine Studie unter dem Titel "Die FUrsorgerin und ihre Ausbildung 

in Österreich" ausgearbeitet, die im Laufe der nächsten zwei Jahre ver6ffent­

licht lferden soll. Ifeiters ,'lird in jedel:1 österreichischen Dundeslandeine 

Statistik über Jugendwohlfahrtspflege und eine über die allgemeine Flirsorae 

geführt. 

Diese Statistiken werden· alljährlich dem Österre:D1ischen Statistischen 

Zentralamt übermittelt, das sie verarbeitet und alljährlich in Broschüren­

form als "Beiträge zur Österreichischen Statistik" phliziert. Eine Studie 

jedoch im eigentlichen Sinne der Empfehlung sOl'rie hiefür auslfertbare Stati.,-

stiken fehlen in Österreich, \fenngleich sie seitens einer Reihe von mit 

Fragen der Ausbildung der Sozialarbeiter beschHftigten Stellen lebhaft be­

grüßt ,,,ürdeno 

Zu Punkt 2g 

In Österreich ist eine enge Zusammenarbeit ven Sozialarbeitern mit 

den in der gleichen Sparte tätigen Juristen, Ärzten, Psychologen, Lehrern 

USWo in den verschiedensten Instituten und Institutionen bereits faktisch 

geoe1>en und in einer neihe jU1!oerer Sozialgesetze als Tec,;tmarbeit sogar 

gesetzlich verankerto Der Charakter dieser Zusammenarbeit ",eist jedoch be­

dauerlicherweise Nängel auf, die zum Teil auf den eroßen Personalmanoel und 

dem daraus resultierenden Druck beruhene Beisp:icle fUr eine Zusammenarbeit 

sind: Lebcnsmüdel1fUrsoroe 1 Beratuna fUr Allcoholkranke, Rehnbili tntion 

Geisteskranker Uo 0.00 In der Frnge, ob die Verant~fortung fUr die ständig zu­

nehmenden BedUrfnisse der Gesellschaft den Sozinlarbcite1"n aufgebUrdet 

werden kann, sind die Meinungen geteilte 

In Österreich ist die vorbeugende Sozialarbeit ein selbstverständlicher 

Grundsatz der modernen FUrsorge, vor allem auf dem Gebiet der Jugendfürsorge 

und Er'itlchsenenfUrsoroe, aber auch die nachGehende Sozialhilfe zur Vermei­

duno von Rückfällen, ist als \dchtig erkannt l'lorden. 

Von einiger Bedeutung sind vor allem 'auch die von der österreichischen 

Caritas oeschaffenen EinrichtunGen für eine vorbeugende Sozialarbeit. Hier 

sind als Beispiele die Einsätze von Familienhelferinnen und Altershelterin­

nen, die Errichtung aidi ver Al terslclubs und eines therapeutischen Klubs 
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für Schizophrene und paranoide alte Henschen an'zufiihreno 

lienngläch bei der Planung aller sozialer Haßnahmen smofie insbeson­

dere auch bei speziellen Erhebungen selbstverständlich auch die Erfahrun­

gen der Sozialnrbeiter, die den unmittelbaren Kontnkt mit den betreuten 

Personen hnben, entsprechend berücksichtigt ,.,erden, müßten für eine einge~ 

hendere Beteiligung der Sozialarbeiter an der 50zinlen Gemeinweseno.rbeit, 

der Sozialforschung und der Sozialpolitik vo~erst jene Ausbildungsm6g­

lichkei ten geschaffen ,.,erden, die einzelne So~~io.larbei ter befähigt, in 

führenden Stellungen zu nrbei teno In der verhEil tnismäßig kurzen~, für 

die Ausbildung zur Verfügung stehenden Zeit, ist derait in Österreich eine 

Ausbildung in den oben genannten Richtungen jedoch nur in sehr beschrän}{­

tem Mnße b6g1ich. 

Allenfnlls 1~6nn ten zu der Empfehlung unter Punkt 4: eine Reihe von 

Alttionen seitens der Caritas zur Hobilisierung der Hilfe durch die Ge­

sellschaft er,.,ähnt ''Ierden, ,de cnri tnti ve AI<.tionen von Zeitungen, Spar­

vereinen, Berufsorganisationen etc", und im Zusammenhang mit der Empfeh­

lung unter Punkt 5 eine Teilnahme der Sozialarbeiter an der Lebensmüden­

fUrsorg.e der "Caritas". 

Bednuerl icher''Ieise länt die Anerkennun(l und Ermutigung der Sozial­

arbei ter in Österreich noch sehr zu ''lünschen übrig 0 

Zu Abschnitt II~ ----------------
Zu Punkt 1: 

Die Ausbildung der Sozialarbeiter ist auch in Österreich ein bren­

nendes Problem o Sie geschieht in Österreich an den Lehranstalten für. 

gehobene Sozialberufe (früher Fürsorgeschulen), deren Lehrpläne gesetz­

lich festgelegt sind (Schulorganisationsgesetz 1962). Sie entsprechen 

im '\Tesentlichen den Grundsätzen der vorliegenden Resolution. Sie bauen 

auf dem Bildungsgut einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden h6heren 

Schule auf und vermitteln das zur Ausübung einer geh.obenen Berufstätio­

keit auf dem Gebiet der Soziala~beit erforderliche Wissen und Kannen. 

Die durch das Sch.ulorganisationscesetz geregelten Lehranstalten für 

gehobene Sozialberufe sind die einzigen berufsbildenden Schulen, die der 

nach der Bildungshahe h6chsten Schulgattuna anceh6ren, nämlich den A1<:a­

demlen und ver,.,andten Lehranstal teno Als eine den Akademien vertlTandte._ 

.. 
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Lehrallstal turnfaßt die Lehranstal t für gehobene Sozialberufe L1; Semester. Auf­

nahmebel~erber ohne Reifeprüfung einer höheren Schule müssen einen einjähri­

gen Vorbereitungslehrgang besuchen. Die ersten beiden Semester und der Vor­

berei tungslehrgang l'1urden erstmals im .Schuljahr 11)63/611; geführt. 

In Österreich gibt es vier Lehranstalten für gehobene Sozialberufe der 

oben angefiihrten Art und drei Fachschulen für Sozialarbeit. 

Die Schulen, deren hauptberufliches Personal in fast allen Fällen aus 

einer Direktorin und einer Sekretärin besteht, sind jedoch - wohl auch in­

folge unzureichender Information der Öffentlichkeit über die Ausbildungs­

möglichkeiten - nicht ausreichend frequentiert, sodaß die benötigte Anzahl 

von Sozialarbeitern noch für Jahre hinaus nicht erreicht werden kann. Gegen­

\'1ärtig l~ann nicht einmal der natürliche Abgang gedeckt werden. fÜne Ausbil­

dung anderer Personen, deren IIauptarbeit nicht auf dem Gebiete der Sozial­

arbeit liegt, aber mit dieser eng verbunden ist, gibt es nicht. Ändererseits 

ellthalen die Lehrpläne der medizinisChen, philosophischen und juridischen 

Fakultäten der österreichischen Universitäten im allgemeinen keine Vorle­

sungen über Sozialarbeit. Eine Ausnahme bilden der:.Lehrplan der vor wenigen 

Jahren gegründeten Hochschule für Sozialwissenschaften in Linz sowie die 

im Soziologischen Institut der Uni versi tät \lien durchgeführten Seminare. 

Zu Punltt 2: 

Diese Empfehlung ist, besonders auch im Hinblick auf mögl:Khe Einsätze 

von Sozialarbeitern in Entwicklungsländern zu begrUßeno Der Anerkennung gl~i~h­

wertiger Qualifikationen innerhalb der europäischen Staaten würde dadurch 

näher gekommen werden. Vergleiche zwischen der in Österreich durchgeführten 

Ausbildung von Sozialarbeitet"n und vor allem der. der deutschsprachigen Nach­

barlällder ,·rerden laufend unternommen und \vurden bei der Erstellung der neuen 

Rahmenlehrpläne berücksichtigt. Die einheitliche Ausbildung der Sozialarbeiter 

in ganz Csterreich nach dem Schulorganisationsgesetz ge\fährleistet ein den 

'iestlichel1 Nachbarstaaten Österreichs vergleichbares Ausbildungsniveau. Eine 

wei tere Angleichung, vor allem ,vas den Status anlangt, (die österreiClischen 

Lehranstalten stehen mit ihrem Status einer "den Akademien verwandten Lehr­

anstal t" z\vischen der "Höheren Fachschule" der nundesrepublik Deutschland 

und der Universitätsausbilduno z.n. in England) könnte nur schrittweise vor­

genommen \verden, da die allget:1einan"BEidingungen in den einzelnen Ländern 

sehr verschieden sind. 

Zu Punkt 3: 
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Der Lehrpla.n der Lehranstalten für aehobene Sozialberufe in Öster-

reicll enthält folgende Pflichtoegenstände: Einführung in die Psychologie, 

Einführung in die Sozialphilosophie, Einführung in die Pädagogik, neligion, 

Einführung in rechtskundliche Fachgebiete, Einführung in soziologisch-

6konomische Fachcebiete, Einführung in die Psychiatrie, Einführung in medi­

zinische Fachgebiete, ferner Methodik der Sozialarbeit, musische Unterrichts­

gegenstände, Leibeserziehung. 

Zu Punkt l.t:g 

Pflichtpraktika unter Anleitung und Uber,mchung erfahrener Sozialar­

bei ter sind vorgeschrieben in Gesundheitsfürsorge (KranI\.cnpflege, Säg.glinos­

und Kinderpflcge, Gesundheitsamt, einschließlich TBC- und Altersfürsorge) 

ferner in Erziehungsfürsoroe. Eine hinreichend große Anzahl anderer Pflicht­

praktika steht· den Studierenden zur \'lah1.· BedauerlichenlOise . ist jedoch bei 
n 

violen Praktik~cnstellen in österreich - 'lI'enngleich eine ausrei:hende und 

gute Überwachung der Studierenden existiert~-die SupervBion (Praxisanleitung) 

im Sinne der Definition der Berichte der Vereinten Nationen nur sehr mangel-

haft. 

Das Lehrpersonal der Schulen für Sozialarbei t besteht zum übendegen­

den Teil aus Experten, die an diesen Anstalten teilbeschäftigt sind. Die 

Lehrer sind erfahrene Sozialarbeiter, Ärzte, Juristen, Pädagogen und Psycho­

looen. Die Zahl der hauptberuflichen Lehrpersonen hingegen ist sehr gering. 

zii hinkt·· ~ i -----------
Die Lehrpläne \lI'urdon in diesem Sinne ausgearbeitet. 

Die Unter,,,eisung in sozialer Gruppenarbeit , Gel!leinschaftsorganisation, 

sozialer Venial tung nebst praktischer Ausbildung \drd im Sinne des derzeit 

geltenden gesetzlichen Lehrplanes durchgeführt. 

Zu Punkt 8: 

Die Aufnahme in eine Lehranstalt für gehobene Sozialberufe setzt die 

Reifeprüfung (Natura) einer h6heren Schule und die Ableüung einer Eignungs­

prüfung voraus. 

Bei besonderer Eignung fHr die benf'liche Tätiokeit auf dem Gebiet der 

Sozialarbeit, die durch die Ablegung einer Eignungsprüfung nachzuweEen ist, 

können auch Personen, die keine Reifeprüfung abgelegt, jedoch eine über die 
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Erfüllung dur allgemeinen Schulpflicht hinausreichende mindestens zweij~h­

rige Schulbildung erhalten haben und einen einjährigen Vorbereitungslehr­

gang, der ausschließlich' der Angleichung'der Aillgemeinbildung dient, ab-

sol vicrt haben, in dei- Fachausbildung aufgenOl!tnlen werden. Sie mUssen im 

Kalenderjahr der Aufnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben oder'vollen,den. 
'.~~ .,,' 

Die Ausbildung der Sozialarbeiter ist in Österreich eine fachliche Allgemein­

ausbildung. Eine spezialisierte Fachausbildung gibt es derzeit nicht. Die ein­

zige Ausnahme ist die Ausbildung zum Be,,,,~hrungshelfer, der allerdinas keine 

fachliche Allgemeinausbildung vorausgeht. 

Die. Lehranstal t fUr gehobene Sozialberufe der eari tas der Erz(1t)zese 

~lien hat im Jahre 1965 eine Abendschule für Berufstätige, die sich als So­

zialarbeiter ausbilden wollen, gegründet. Der Lehrplan der Abendschule ent­

spricht den für Tagesschulen geltenden GesetZlichen Bestimmungen. Die Ab? 

solvent~n di~ser Schule erhalten ein Diplom, das dem der Tagesschule gleich­

wertig ist. Erfahrungen stehen noch aus. 

Zu Punkt 10: 

Fortbildungskurse, Spezialkurse so, ... ohl für Aspiranten auf höllre: Stel­

len als auch fUr Lehrer der Sozialarbeit im eigentlichen Sinn des Wortes 

gibt es in Österreich nicht. LedigliCh von den LandeSregierundwerden regel­

mäßig Schulungstagungen abgehalten. 

Zu Punkt 11: 

Fortbildungsmöglicheiten für Sozialarbeit bestehen an der Hochschule 

für Sozialwissenschaften in Linz und im Sozi alogischen Institut der Univer­

si tät tHen, wobei dieses Institut das Erreichen eines akademischen Grades 

in Sozialarbeit ermgglicht~o 

Zu Punkt 12~ 

Bis zum Schuljahr 1966/67 \furden die Studierenden der Lehranstal t fUr 

gehob~ne Sozialbcruf~ im Rahmen der Dargeldstipendienaktion innerhalb des 

berufsbildendenSchulWeß.ens berücksichtigt. Ab 1966/67 konnten sie bei Nach­

,,,,eis' der sozialen Defürftigkei t und einen guten Studienerfolges Studienbei- r 

hilfen in derselben Höhe erhalten wie die Studierenden an den Pidigogischen~ 

Akademien und den Berufspädagooischen Lehranstalten. Ein Gesetzentwurf .über 

die Regelung des Stil)endiem"esens fUr die Akademien und die den Akademien 

verwandten. Lehranntalten ist in Vorbereitung. 
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Vom Bundesland \Hen ist bekannt, daß die Schüler des Vorberei tungs­

lehrganges für die Fachausbildung und die Studierenden der Lehranstalt für 

oehobene Sozialberufe seitens des Hagistrates Studienbeihilfen erhalten. Die 

Ge\iährung dieser Beihilfen ist an die Bedingung geknüpft, daß sich die 

Studierende~ verpfliChten, nach Beendigung i11rer Studien 5 Jahre in einer 

der vielen Sparten der Sozialarbeit der Stadt Wien tätig zu sein. Die Bei­

hilfe beträgt derzeit monatlich für den 

Vorbereitungsjahrgang 

1. Naturajahrgang 

2. Maturajahrgang 

.375 S, 

520 s, 
7.30 S. 

Außerdem uird sozial bedürftigen Studierenden von der Stadt Uien ein 

Stipendium etwa im Ausmaß von 500 bis 1000 S monatlich gewährt. Ähnliche 

Einrichtungen gibt es auch in den anderen Bundesländern. 

Der Besuch von Sozialarbei tern an auswärtioen Tagungen, Seminaren uS'''o 

,drd nach Haßgabe der vorhandenen Mittel gefördert. 

Zu Abschnitt 111: 

Zu Punkt 1: -----------
Der Derufstitel der beruflMl ausgebildeten Sozialarbeiter ist in Öster­

reich bedauerlicherweise noch nicht oesetzlich geschützt. 

Zu Punkt 2: 

Die Aufstiegsmöglichkeiten für Sozialarbeiter sind im allgemeinen als 

picht sehr günstig anzusehen. 

Im Bereich der Fürsorgeverwaltuna ~er Stadt Wien haben Soiialarbeiter 

gewisse AufstieosmUglichkeiten, so z.D. in der JUDendfUrsorge als leiten-, 
fle Fürsorgerinnen fUr die Oraanisation SOlde fUr die ErzichungsfUrsoroe, im 

Adoptionsliesen, in der HUtter-und SäuglinasfUrsorge und bei uer Pflegestellen-

und Heimbetreuung. 

~:Die Entlohnung der Sozinlarbei tel" ist in Vergleich mit der von Angehö­

rigen anderer Derufsuruppen, die eine Ausbilduno abgeschlossen haben, ge­

ring. In den letzten JAhren konnte jedoch das Gehalt der Sozialarbeiter 

'et,,,as erhöht werden. 
1 . 

Zu Punkt .3: ,-----------

Auf Grund des geltenden Rechts besteht eine Versch\degenhei tspflicht 

der Sozialarbeiter ~Ur die ihnen mitgeteilten Informationen, jedoch mit 

r, 
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Ausnahme strafbarer Handlungen. Strafbare IIandlungen, welche den DehHrden -

also auch staatlichen Sozialarbeitern - zur Kenntnis gelangt sind, müssen 

kraft Gesetzos von -diesen' angezeiat -\{erden. In der aktuellen Praxis wird 

jedoch bei InteressenkoDisionon so vorgegangen, daß seitens des Sozialar­

boi tc$ Notstand· angenommen wird, der ihn von dor _ Anzeigepflicht strafbarer 

Handl ungen befreit. 

Sei t lännerer Zoi t 'ofird an einem Gesetzent\fUrf gearbei tot, der die 

Sozialarbeiter von der Anzeigepflicht hinsichtlich ihnen bekanntgewordener 

strafbarer Handlungen entbinden soll. 

Zu Punkt 4: 

Ausgebildete Sozialarbeiter sind in 6sterreichischen Betrieben, vor 

allem mangels qualifizierten Personals, eine Seltenheit. 

Sozialarbeitern, die Staatsangeh6rige eines der Mitgliedstaaten des 

Europarates sind und denen von der Arbeitsmarktbeh6rde die Ausübung der 

Beschäftigung in Österreich-gestattet ist, wird für die Dauer der Beschäfti­

gung auch der Aufenthalt gestattet, sofern nicht im Einzelfall gegen eine 

solche Person Bedenken sicherheitspolizeilicher Na~Y.r bestehen. Derzeit 

arbei ten im Rahmen der eari tas ~lien 10 niederländische und drei belgische 

Sozialarbeiter. Oft sind auch Gäste aus den Vereinigten Staaten, Großbritan­

nien, Schweden und den Oststaaten einige Zeit hindurch in Österreich tätig. 

Die gegenständliche Entschließung (67) 16 des Ministerkomitees des 

Europarates wurde vom zuständigen Bundesministerium in deutscher Ubersetzung 

allen fachlich interessierten Stellen zur t~enntnis gebracht, sodaß gewähr­

leistet ist, daß sio boi der Idinftigen sozialen Gesetzgebung in Betracht 

oezogen wird. 

.-.-.-$-. 
(Der Anfrageboantlofortung ist der t4'ortlaut der Entschließung (67) 16 

beigeheftet.) 

.-.-Q-.-O 
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